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vertreten durch die Geschäftsführer, 
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Streithelferin -

[] rozei s'sber,'ol lm ä ch fi gie ; Rechtsanwätte ] coJ legon,

I at die {. ,Zivilkammer dEs Landgertchts Gena durch

'Vorsitzenden Richter am Landgericht Kramer,

Riohterin am Landgericht Beer sowie
l?ichterin arn Landgericht lJoltandmoriE

eruf Grund der mündlichen Verhandtung vom ZZ.O1.2O1O

l'[]ir ll e c lr t erkannt:

1.

l]lers 'r'/ersaurnnisuneii der Kamnrer vom 0s.12 .2012 (Az. 1 S 294/1 1) wlrd lnsoweit aufgeho,
ben, als das:i auf dio Berufung des Beklagten das Urteit des Amtsgerichts Stadtroda vom
1 4 0s.201 1 (Az 5 c 221110) abgeände( und wae folgi neu geFasst wirdr

l)rtrs \y'orsäumnisurteildes Anrlsgerichts Stadtroda vom 05,08 201O wtrd rnlt dor Maßgabe

aufrechterhaiten, dass der Beklagte verurteilt wird, an die Klägerin 679,24 € nebst Zinsen
hiora,ils ln Herhe von 5 Prozentpunkten CIber dem jeweiligen Basisänssak seit denr
2'l'08i.2009 zu zahlen.lm Übrigen wird das Versäumnisurteitaufgehohen und die Klage atr-
geawierrsen.

lrn UL:rrigen wird das Vorsäunrnisurteilder Kemmer,vom OS.12.ZO1Z (Az. 1 S 284111) auf-
rechtelrhalten. 
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Dle Kosten des Rechtsstreits beicler Instanzon haben dle KJägerin zu 35 o/o und der Beklagte
zet 65 Ö/o 2u tragen, mit Ausnahme der Koeten, dle durch c]le Säumnlsse des Beklagten in
erster uncl in ewelter Insianz bawirkl wufden; cllese hat der Beklagte zu tragen.
Die Kbsten der Nebeninterrention haben, mit Ausnahme der Kosten die durch die Säumriis
des Beklagten in erster und in zweiter lnstanz bewirkt wurden und von diesem zu tragen
sind, der Beklagte zu 85 v' und im übrlgen die streithelferin selbst zu tragen.

3.

Dats Urteril ist vorläufig vollstreckbar.

4.

Dle Revir;irrn wird nicht zugalag996,

Gründo:

L

Von der Clarstellung des Tatbestandes wird gemäß $S S+OAbs. 2, 913a Abs, 1 Satz 1 Zpo
abgesehe'n,

It.

Infolge des form- und fristgerechten Einspruchs det Bektagten gegen das Versäumnisudeil
rler Karnmier vom 05,12.2012 wurde das Verfahren in die Lage vor der Säumnis zur0ckver_
setzt (gg 589 Abs 3, s42 ZpO).

[]ie i3erulung ist zulässig und teitweise begründet.

tDie ;i:ulässi'ge Klage ist zum Teil begründ.6"I'aner hat einen Anspructr auf Zahtung von
1323.:24 €. \-/
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D'ie Kiägerin mtetete ein Ersa?fahzeug an, um den Ausfalleines gewerblichen Fahzeuges
auszug/eichen, Zunächst ist die Einstandspfticht des B-ektagten aus dem streitgegenständli-
chen Unfallgeschehen zu einer Quoto von 100 % unstreitig. Dem Grunde nach besteht daher
Anspru<lh auf Schadensersatz gemäß SS 7, 17 SIVG, g2A, 249 6cts,

Die Frforderlichkeit der Inanspruchnahrne eines Miotwagens scheitert vorlieg6nd nlcht an $
2{51 Abs, 2 BGB- Die Karnmer nimnrt auf di€ zutreffendan Ausführungen des Amtsgerichts
insoweit Bezug.

Nilch stltndiQer Rechtsprechung des BGH gghören Mietwagenkosten regelmäßig zu den
Kosten der schadensbehebung rm Sinne des $ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB. Allerdlngs hat der
Schädiger Mietwagenkoeten nlcht unbegrenzi zu erseteen. So ist der Anspruch auf Scha-
d€rnoersiatz bei Beschädigung eines gewerbllch genutzten Fahzeugs - wie hier - dutch S 2s1
.Atrs, 2 BGB begrenä.

Maßgebr:nd ist der Vergloich der Lage des Untemehrnens mrt und ohne Anmietung des Er-
satzfahn:euges, Mit dem BGH geht auch die Kammer davon aus, dess dle Grenze des g 251
Atts. 2 BGB nicht schon dann überschriflen ist, wenn die Mietwagenkosten den drohenden
Ausfall Übersteigen, Ein unverhältnismäßlgerAufwand liegt erst dann vor. wenn die Anmie-
tung einers ErsatzfaTzeuges für einen wirischaftlich denkerrden Geschädigten eus der maß-
(Jeblicher|vorausschauenden Sicht untornehmerisoh geradezu unvertretbar iet, was nur au6-
nal'rtnstverise der Fallsein wlrd (vergleiche BGH urteilvom 04.12.1g84,A2. vl 2R225t82:
BCrFf g6q:11 Vom 19. 10. 1993 Az. Vl ZR 20/99, LG saarbrucken Urteil vom 05.04.2 o1z, Az 19 '

s 15/12, oLG Bamberg urteil vom 03 0s.201 1, Az, s u 144111 ;eweils mwN)- vorliegend
kornrnt esr aber auf eine Gegentlberstellung der um den Umsatzsteueranteil und der erspsr-
ten Aufi'vendungen gekürzten Mielrlragenkosten rnil dem Gewinn, den die Klägerin durch den
Einsatz des Mietfahrzeuges tatsächlich erulrtschaftet hat, nicht allein und Vordergründig an.
oenn selbs,t urrterstellt, die wietwagenkosten wtJrden den drohend€n Ausfall nicht unerlreb-
llch übersteigen, sind dle daneben zu ber0cksichtigonden $chutzwürdigen Belange der Klä-
gerin ma(lgebend. Denn vorliegend geht es nicht nur urn den in der Mietzeit erwirlschafteterr
Gelvinn' Denn die Klägorin hät vorgeträgen, dass das Mietfahfteug zur Erfüllung leufender
\/erträge benötigt wurde. Daher geht es nicht nur darum, was während der Anmietzeit an
\terlust drohte. vielmehrwar die Untemahmerln daran interessiert, ihre verträge zu erfüllen
und vor allem deren Bestand nicht wegen nicht erbrachter Leistungen zu rlskieren. lnsofern
rimrnt dle klammer aus den überzeuEenden Argumenten des Amtsgerichts 6rne verletzung
tler'Verhälttrls des S 251 Abs. 2 BGB nicht an, ohne dass es im hierkonkreten Einzelfall auf
rjie snson$tr:n erfordorlichen Darlegungen des erwidschafteten Gewinns wührend der Miet-

I I -1;E ,',lE
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z{)il ankomrnt, Dle lnanspruchnahme eines Ersatzfahae{Jges wardaher dem Grunde nach
arnächrit erforderlich.

Allerdinl3s isit def geltend gemachte Mietpreis nicht aus berriebswirtschafflicher RechtfertF
gung heraus begri,indet

Ein Anspruch besteht nur in Höho des Normattarifs. Die Klägerin hat zunächst hursrchend_
zu unfallbedlngten Mehrautwendungen v Vortrag rechtfertigt es ätz'
lich, im der $chäEung nach $ 2BZ ZpO einen A Von 2O 6/" a
vorliegenrJ isl dieser aber *"g.nGTGtzlrg der bestehenden schadensminderungsoblie-
0enheit (:s 2{i4 BGB) nicht zu gewähren. Denn bei der Klägerin handelt es sich urn ein un-
ternehrnen. tis ist im Rahrnen der tatsächlichen Vermr-itung zu unterstellen, dass die Klägerin
alsi am tvlarklrtätlges unlernehmen in der Läg€ gewesen ist, in vorleistung zu gehen oder
elrre sicherhelt zu erbringen, so dass ihr der Normeltarif zugängtich gewesen ist. Insoweit
sind Tate,achen, die dagegen sprechen, nicht ersichttich.

Laut Rechnung beträgt der Nelloanmietpreis 97,60 €, Bei der Errnrtilung des Normaltarifs jst
die Kamrnqr irn die tatrichterliche Ennessenausübung gebunden (s 52g Abs 1 Nr. .1 zpo).
Diese ist nicht zu beanstanden- Das Arntsgericht hat sich mit den Dartegungen belder par.
teiern for und rgegen den Sch*""
F_raunhofr:r l4,O anclererseits auselnandergesetzt. Das Amtsgericht hat die rragenden Erwa_

=f,ol-1""tF*.*u"n@r s"1
dargelogt Es bestehen mithin keine erkennbaren widersprüch€ oder unvollständtgkeiten,
InsQwelt clrlngt dja Berufung des Beklagten nlcht durch. Nicht erfordertich ist, dass das
'Arnlsgericht als Tatrichter zu jedem einzelnen Fakt der Vorgetragenen Rechtsansichten der
Farteien zur Tauglichkeit einer schäfzungsgrundlage rn den Entscheidungsgründsn ausführt
und sich dazu positionlert, Maßgebend ist, dass Oje Ermessensausttbung als solche nach-
vollziehbar ist urtd dle tragenden Erwägungen in den Entscheidungegründen Nlederschlag
gefunden lraben.

--?j"tth itt cler Nolmaltrarif nach dem gchwacke- Mietprc{sspiegel 2009, posfleitzehtengebiet

f!'?'Z,..G-ggjzu gghätzen, lm *"ni" '

j1|i,'l.9rl-q9'*ffi.nge|sanderweltigenVortrageshatdieKamme[davon
iluseugehen, dess die Klägorin nicht beabsichtigte, lediglich für 1 Tag anzurnieton, sö dass
zumindest der sogenannte 3-Tages-Tarif zugrunde zu legen ist, Der Nettonormattarif beträgt
75,63 € (2?'p €; A Tage abzgl. Mehnvertsteuer). DerAnmietpreis übersteigt diesen um gur
21.2 € pro Targ.

ii u I .i -=E 'irvE
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[ibens0'wenig igt der in Anspruch genommene Miotpreis aus subjektb.zogenen Gründeo
gerechtferiigt' Die Klägerin meint, aufgrund der Notwe-ndigkeit des Fahrzeuges zurAus-
Übung ihrer gewerblichen Tätigkeit dringend darauf angewiesen gewesen zu setn, so dass
von erner Not' und Ellsituation auszugehen wäre. An dem lst nicht. Dor Unfallereignete srchkuz nach 17;00 uhr- Die Notwendlgkeit des Fahzeuges zur Ausübung des gewerblichen
Betrlehr:t; rechtfertigt einen allgemeinen Fahrbeclaff, abor nicht eine Notsituation. Es lst nicht
ergichtlich' weshalb es der Klägerln nicht möglich gewesen sein^sollrVergleichsengebote
einzqholen' zumal"sie selbst behauptet, bei der Firma Avis angerufen und sich erkundigt zu

li$ sangebote einzuhoten. Nach
e'r3enem vortrag hat sre lediglich uei oeFirma Avis angerufen und einen Nettopreis von 12.t6 Mlla^r^:rr L - r, ,€ rmitseteirt u"norn* 

^. 
;; iln"r,"

llfrrtfo oiaf, zi in-i-r- -r ,- - , J
hrirtte sich_zu nr i ndest b e i e i n eG iiGi-wrietwa g en f irm a efl< u na i g; ü ="* *

Hinsichtlrich der geltend gemachten Nebenkosten streiten die partel€n daruber, ob die Kos_
terr für einrsn Zweitfshrer zu erslatten sind. Die Kosten ftrr einen zweitfal-rrerslnd nur darrn zu
ersitatten, wenn auch arvei Fahrerdas Mietfahzeug benutzen soilten. Dem eigenen Kräger-
vortrag äbe'r nach hat die Krägerin, eine GmbH & co, KG, den Mietvertrag aogerchrossen
und ihron Arbeitnehm"t f' nichi aber einen weiteren Mitarberter ars Fahrer aufge.
nornmen' Die Zustellungs- bzw, Abholungskosten stnd unstreiilg- lnsowejt lst aber auf den
Tabellenwert zuruckzugreifen, da diese Kosten nach dent Klägervortrag jn dem berechneten
Tarif enthart€n sein soilen, ein Betrag aber nicnt angegeben wirc.

Nach alledem ergibt sich folgende konkrete Berechnung, wobei nunmehr entsprechend der
0änrAigen Praxis auf die tatsächllche Mietdauer abzusiellen ist:

nach schvrecke- Mretpreisspiegel 2009, posfleitzahlengeb iel oTT,Mietwagengruppe 4, 16)'age Mieklauer:

\/\/ocrron-Tarlf irn Modus
4l?5 €: 7 Terge x 16 Tage (1131,43 e abz{igtich 19 % MwSt. 950,78 €

295,90 €

38,66 €

l-iilftungsbeffeiung lnr Modus

Zu,stellung/l\hhotung 2x 2J €abzügticl.r 10 % MwSt.

Kostorn insg,esarnt 
=ge. I

i),

154,00 €: T Tage x
,1\

16 Tage abzirglich MwSt.
+
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;). abZ0glic;h vorgerichflfcher Zahlung

resflicherr Anspruch

NR. 896;

612,00 €

673,24 9..

Aus rler bogründeten Hauptforderung sind Veaugszinsen gemäß S$ 2s6,zgg BGg wie get-
tend gennacht begründot,

Die Kostenentscheidung folgt aus g$ g2 Abs. 1 , 10,1, 544 ZpO,

DieEntsr:heidungzurvorläufigenVollst|eckbarkeitrichtetsiohnachSS7osNummer 
10,111,

71',3 ZPO ln Verblndung mit g 26 Nummer g EGZpO.

Dia Revisiion ist nicht gemäß $ saa Au". 2zPa zuzutassen. Die Rechtssache hat l<eine
grundsätrliche Bedeutung' Wedor dle Fortbildung dos Rechts noch die sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

i(ramor Hollandmoriiz Beer

e$+$

L./ ..r !E iiVE



liigfl aryorte U rtei lsdaten ba n k

l , Anmietung außerhalb Offnungszeiten

, Auflllarungspflicht Vermieter

Se I bstfa h rerverm ietfa h rzeu g

Zeugengeld

Grobe Fahrlässigkett

Schaden m inderu ngspflicht

WettbewerbsrechU-verstoß

IL

-1.

i....1

tl

[,

Gerr ngfug ig keitsgrenze

Zusatzfahrer

Gutiachten

Mietwagendauer

Nl\ Nutzungsausfall

Rerchtsanwaltskosten

Zugänglichkeit

I nursct''aler Aufschlag für Unfallersatz

Direktverm ittlung

I EE: Eigenersparnis-Abzug

I frrunciigungspflicht

I S.,r,*"cke-Mietpreisspiegel

I f r'aunfrofer-M ietpreisspiegel

ll

t

rl

i l HaftungsreduzierungA/ersicherung

i . Rechtsdienstleistungsgesetz

[. Berstimmtheit der Abtretung

) zustetrung/Abholung

i . Winterreifen

il Navigation

l,l Automatik

i l Anhängerkupplung

'l Fahrschulausrüstung

i : Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

: Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

n Unfallersatztarif

: Anspruchsgrund

i-r Sonstiges

i lnternetangebote


